
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 62 vom 11. März 2009 
 

Wahl des 17. Deutschen Bundestages am 27. September 2009 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Zweiten Ver-
ordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2378), fordere ich hiermit auf, zur Wahl des 17. Deutschen Bundesta-
ges am 27. September 2009 die Kreiswahlvorschläge möglichst frühzeitig einzureichen. 
 
Hierzu gebe ich Folgendes bekannt: 
 
1. Für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 können Kreiswahl-

vorschläge beim 
 

Kreiswahlleiter des Wahlkreises 62 
Landeshauptstadt Potsdam 
Wahlbüro 
Hegelallee 6 - 10, Haus 6, Raum 205 
14461 Potsdam 
 
bis zum 
 

23. Juli 2009, 18.00 Uhr 
 
schriftlich eingereicht werden (§ 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 [BGBl. I S. 1288, 1594], zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 17. März 2008 [BGBl. I S. 394]).  

 
2. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten (§20 Abs. 1 Satz 

1 BWG). 
 
3. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur Bundeswahlordnung 

eingereicht werden. 
 

Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO) 
 

a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) - Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort - des Bewerbers, 

 
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 

auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 

Ein Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. In einem Kreiswahlvorschlag kann nur benannt werden, wer wählbar ist 
(§ 15 BWG) und seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat (nach Muster der Anlage 15 
der BWO); die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 
 

 Als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag kann nur benannt werden, wer 
nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
Kreiswahlbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung in 
geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
Kreiswahlbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere 
Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von derartigen Mitgliederversammlungen 



aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterver-
sammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 Abs. 1 und 2 des Parteigesetzes) all-
gemein für bevorstehende Wahlen von derartigen Mitgliederversammlungen aus ihrer in 
geheimer Abstimmung bestellte Versammlung. Die Wahlen der Bewerber dürfen frühes-
tens 32 Monate nach Beginn der Wahlperiode des 16. Deutschen Bundestages, d. h. frü-
hestens am 18. Juni 2008, und die Wahlen der Vertreter für die Vertreterversammlung 
frühestens 29 Monate nach Beginn der Wahlperiode, d. h. frühestens am 18. März 2008 
stattgefunden haben (§ 21 Abs. 3 BWG). Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber regeln die 
Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 BWG). 

 
4. In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-

trauensperson bezeichnet werden (§ 22 Abs.1 Satz 1 BWG und § 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). 
Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner als Vertrauensperson, der zweite 
als stellvertretende Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede 
für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson 
können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvor-
schlags an den Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 
BWG). 

 
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes 

des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei im Lande keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so muss der Kreiswahlvorschlag von mindes-
tens je drei Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, der Vor-
stände der nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 des Parteiengesetzes), in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn dieser innerhalb der Einrei-
chungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 des § 34 Abs. 2 BWO entsprechende Vollmacht 
der anderen beteiligten Vorstände beibringt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 BWG und § 34 Abs. 2 
Satz 3 BWO). 

 
 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre 

Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 der BWO) selbst zu leisten. 
 
6. Parteien, die im 16. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzten Wahl 

nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordne-
ten vertreten waren, können einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. Zu diesem Zweck müssen diese 
Parteien spätestens am 

 
29. Juni 2009 

 
dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 
Wiesbaden (Postanschrift: 65180 Wiesbaden), ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich an-
gezeigt haben (§ 18 Abs. 2 BWG). In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 
sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 

 
 Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem 

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so ist die Anzeige von dem Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation zu erstatten.  

 



 Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, das schriftliche Programm und der Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufügen. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die Übersendung der 
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes ersetzt wird, also unabhängig von 
diesen Mitteilungen geboten ist. 

 
 Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 
 

17. Juli 2009 
 
 fest (§ 18 Abs. 4 BWG),  
 

a) welche Parteien im 16. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, 

 
b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien 

anzuerkennen sind. 
 
 Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die Feststellung der Parteieigenschaft 

werden die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, vom Bun-
deswahlleiter eingeladen. Die Feststellung des Bundeswahlausschusses macht der Bun-
deswahlleiter im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Sie ist für alle Wahlorgane verbind-
lich. 

 
7. Die Kreiswahlvorschläge der Parteien, deren Parteieigenschaft durch den Bundeswahl-

ausschuss festgestellt worden ist, müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtig-
ten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechti-
gung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). 
 
Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvor-
schlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 3 BWG). 
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur 
BWO zu erbringen. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kosten-
frei geliefert. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Haupt-
wohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der 
Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 
§ 32b Abs. 1 des Brandenburgischen Meldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner 
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines 
Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den 
Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). 
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer be-
sonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen und die 
Versicherung an Eides Statt (§ 21 Abs. 6 BWG) nach Anlage 18 zur BWO beizufügen. 

 
 Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 

auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) - Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort - des Unterzeichners sowie der Tag der Unter-
zeichnung anzugeben. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 14 zur 



BWO eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizubringen, dass er im Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung kann auch als Einzelbescheinigung nach dem Mus-
ter der Anlage 14 (Rückseite) zur BWO gesondert erteilt werden. Sie wird kostenfrei er-
teilt. Bei nicht im Wahlgebiet lebenden Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 BWG ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch Angaben gemäß Anla-
ge 2 zur BWO und Abgabe einer Versicherung an Eides Statt zu erbringen. 

 
 Einzelbescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der 

Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbin-
den. 

 
 Ein Wahlberechtigter kann nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand meh-

rere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvor-
schlägen ungültig. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des 
Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden; vor-
her geleistete Unterschriften sind ungültig. (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 bis 5 BWO) 

 
 Das Erfordernis von 200 Unterschriften nach § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG gilt nicht für Kreis-

wahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG). 
 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen: 
 

a) in jedem Fall 
 
− Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 

dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 
− eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO 

oder, falls der Bewerber keine Wohnung im Geltungsbereich des Bundeswahlgesetzes 
innehat und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhält, des Bundesminister des In-
nern, dass er wählbar ist,  

 
− bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruches nach § 21 Abs. 4 des BWG auch ei-
ne Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 21 
Abs. 6 des BWG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die Niederschrift 
soll nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden, 

 
− die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bestätigungen des Wahl-

rechts der Unterzeichner, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
9. Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauens-

person und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange 
nicht über die Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten un-
terzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch 
eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden (§ 23 BWG). 

 
 Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 
Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden; der Unterschriften 



nach § 20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung 
eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Änderung ausgeschlossen 
(§ 24 BWG). 

 
10. Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang geprüft. Werden Mängel 

festgestellt, so wird die Vertrauensperson sofort benachrichtigt und aufgefordert, beheb-
bare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt 
nicht vor, wenn 

 
a)  die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist, 
b)  die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 BWG erforderlichen gültigen Unter-

schriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei 
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,  

c)  bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die Parteieigenschaft durch 
den Bundeswahlausschuss nicht festgestellt worden ist oder die Nachweise des § 21 
BWG nicht erbracht sind, 

d)  der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 
e)  die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung eines Kreiswahl-
vorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 
Abs. 3 BWG). 

 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Ver-
trauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
 

11. Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 
 

31. Juli 2009, 10 Uhr 
 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG).  
 
Zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses werden die Vertrauenspersonen der Kreis-
wahlvorschläge eingeladen (§ 36 Abs. 1 BWO). Die Sitzung findet in der Stadtverwal-
tung der Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, Raum 1.077 
statt. 
 
Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie 
 
a) verspätet eingereicht sind oder  
 
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die Bun-

deswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas ande-
res bestimmt ist (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BWG). 

 
Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 
1 Satz 2 BWO bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag 
(§ 20 Abs. 3 BWG) das Kennwort oder erweckt es den Eindruck, als handele es sich um 
den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder ist er geeignet, Verwechslungen mit einem frü-
her eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag 
den Namen des Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehrerer Parteien oder de-
ren Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss ei-
nem der Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der Landeswahlaus-



schuss eine Unterscheidungsregelung getroffen (§ 41 Abs. 1 BWO), so gilt diese (§ 36 
Abs. 4 BWO). 
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Ta-
gen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuss 
eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauenspersonen des Kreiswahlvor-
schlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der 
Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag 
zugelassen wird, Beschwerde erheben (§ 26 Abs. 2 BWG). 
 

12. Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 10. 
August 2009 öffentlich bekannt (§ 26 Abs. 3 BWG und § 38 BWO). 
 

13. Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO, und zwar 
 
1. Anlage 13 - Kreiswahlvorschlag, 
2. Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag), 
3. Anlage 15 - Zustimmungserklärung für Bewerber eines Kreiswahlvorschlages, 
4. Anlage 16 - Bescheinigung der Wählbarkeit, 
5. Anlage 17 - Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung des 

Wahlkreisbewerbers, 
6. Anlage 18 - Versicherung an Eides statt 
 
werden vom Kreiswahlleiter beschafft und können dort angefordert werden. 
 
Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvor-
schlag) können erst angefordert werden, wenn der Kreiswahlvorschlag aufgestellt ist. 


